
Bedingungen für minderjährige Kontoinhaber                      
                                                                                            Stand: 21.04.2018

1. Legitimation
Der/Die gesetzliche(n) Vertreter muss/müssen sich (beide) durch das 
POSTIDENT-Verfahren oder ein anderes von der Mercedes-Benz Bank 
vorgegebenes Verfahren legitimieren.
Der Minderjährige muss sich wie folgt legitimieren:

a) Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres ist die Vorlage der 
Geburtsurkunde zur Legitimation des Minderjährigen ausreichend. 

b) Ab Vollendung des 16. Lebensjahres wird der Minderjährige durch 
das POSTIDENT-Verfahren (Personalausweis) oder ein anderes von 
der Mercedes-Benz Bank vorgegebenes Verfahren legitimiert.

2. Sorgerecht
Das Sorgerecht ist wie folgt nachzuweisen:
1. Vorlage einer Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen und 
2. (alternativ):

a) Eltern des Minderjährigen sind nicht verheiratet/Sorgerecht 
steht allein der Mutter zu:
Erklärung der Eltern des Minderjährigen, dass sie nicht mite-inander 
verheiratet sind und keine Sorgerechtsregelung get-roffen haben

b) Eltern des Minderjährigen sind nicht miteinander verheiratet/
Sorgerecht steht beiden Eltern gemeinschaftlich zu:
Kopie der Sorgerechtsregelung

c) Eltern des Minderjährigen sind miteinander verheiratet/gemein-
sames Sorgerecht:
Kopie der Heiratsurkunde

d) Eltern des Minderjährigen sind miteinander verheiratet, leben 
aber nicht nur vorübergehend getrennt/Sorgerecht steht nur 
einem Elternteil zu:
Kopie der Heiratsurkunde und Kopie der gerichtlichen Sorgerechts-
entscheidung oder Sorgerechtsregelung

e) Eltern des Minderjährigen sind geschieden/gemeinsames Sorge-
recht oder Sorgerecht nur bei einem Elternteil:
Kopie der Sorgerechtsentscheidung oder Sorgerechtsreglung

f) Ein Elternteil des Minderjährigen ist verstorben:
 Kopie der Sterbeurkunde

g) In den übrigen Fällen ist die Vorlage der unter Ziffer 1 genannten 
Urkunde  ausreichend

3. Verfügungs- und Vertretungsberechtigung
Die gesetzlichen Vertreter bevollmächtigen sich jeweils gegenseitig, 
den minderjährigen Kontoinhaber im Geschäftsverkehr mit der 
Mercedes-Benz Bank AG jeweils allein zu vertreten. Diese Vollmacht 
kann jederzeit von einem der gesetzlichen Vertreter widerrufen wer-
den. Danach bedürfen Verfügungen über das Konto der Beauftragung 
durch sämtliche gesetzliche Vertreter im gesicherten Bereich des 
Online-Bankings. Auf eigenen Wunsch kann auch ein von beiden 
gesetzlichen Vertretern unterzeichneter schriftlicher Auftrag einge-
reicht werden. Die Vertretungsberechtigung erlischt mit Eintritt der 
Volljährigkeit des Kontoinhabers. 
Der Minderjährige kann weder mit vorheriger noch mit nachträglicher 
Zustimmung des/der gesetzlichen Vertreter(s) über sein(e) Konto/
Konten bei der Mercedes-Benz Bank AG verfügen. Verfügungen des 
Minderjährigen sind auch bei einer gene-rellen Einwilligung des/der 
gesetzlichen Vertreter(s) nicht zulässig.

4. Namensungleichheit
Haben der Minderjährige (Kontoinhaber) und ein Elternteil nicht identi-
sche Namen, sind folgende Unterlagen vorzulegen:
• eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen oder
• eine Kopie der entsprechenden Familienstammbuchseiten oder
• eine Kopie der familienrechtlichen Vereinbarung über das Sorge-
recht.
Haben die Eltern des Minderjährigen, die miteinander verheiratet sind, 
nicht identische Namen, ist eine Kopie der Heiratsurkunde vorzulegen.

5. Kontoinhaber ist ausschließlich der Minderjährige
Es sind lediglich Einzelkonten zulässig.

6. Kontomitteilungen
Die Erziehungsberechtigten bevollmächtigen sich gegenseitig,
Kontomitteilungen und Benachrichtigungen stellvertretend für den 
minderjährigen Kontoinhaber entgegenzunehmen.
Postfachfähige Kontomitteilungen und Benachrichtigungen werden bei 
Kontoführung Online grundsätzlich in das Mercedes-Benz Bank Post-
fach eingestellt. Der/die gesetzlichen Vertreter werden über die 
Einstellung von Dokumenten und Nachrichten in das elektronische 
Postfach des Minderjährigen per E-Mail über  die für Sie hinterlegte E-
Mailadresse informiert.
Bei gleicher Anschrift des Minderjährigen und des/der gesetzlichen  
Vertreter/s  werden  postalische Kontomitteilungen und Benachrichti-
gungen gemeinsam unter der identischen Anschrift übersandt. Wei-
chen die Anschriften des Minderjährigen und des/der gesetzlichen 
Vertreter/s voneinander ab, erfolgt die Versendung der Kontomitteilun-
gen und Benachrichtigungen an die postalische Anschrift des Minder-
jährigen.
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